
 
 

 
Verkündung des Gesetzes für mehr Steuerung und Akzeptanz beim Windenergieaus-
bau im Bundesgesetzblatt 
Bezugsrundschreiben Nr. 109/2025 vom 25.2.2025, Nr. 105/2025 vom 24.2.2025, 
Nr. 081/2025 vom 7.2.2025, Nr. 078/2025 vom 6.2.2025, und Nr. 846/2024 vom 20.12.2024 
 
Zusammenfassung  
Das Gesetz für mehr Steuerung und Akzeptanz beim Windenergieausbau ist im Bun-
desgesetzblatt verkündet worden. Darin werden die Regelungen zur erleichterten Be-
antragung eines Vorbescheides für Windenergieanlagen an Land nach § 9 Abs. 1a BIm-
SchG geändert. 
 
Mit den Bezugsrundschreiben hatten wir über verschiedene energiepolitische Gesetzge-
bungsvorhaben berichtet, so auch über den Entwurf eines Gesetzes für mehr Steuerung und 
Akzeptanz beim Windenergieausbau. Nunmehr ist das Gesetz im Bundesgesetzblatt verkün-
det worden (BGBl. 2025 I Nr. 58, Anlage) und tritt am 28.2.2025 in Kraft. Darin werden die 
Regelungen zur erleichterten Beantragung eines Vorbescheides für Windenergieanlagen an 
Land nach § 9 Abs. 1a BImSchG geändert. Zu den Einzelheiten verweisen wir auf das Be-
zugsrundschreiben Nr. 078/2025. 
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